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Antrag auf Anerkennung einer abgeschlossenen Weiterbildungsqualifikation in einem Dritt-
staat 

 

Name, Vorname  

Geburtsdatum / -ort  

Privatanschrift 

 

 

Dienstanschrift 

 

 

 

dort tätig seit  

  

Kontaktdaten  

Telefon   

E-Mail-Adresse   

  

Angestrebte Qualifikation   

 

 

Beachten Sie bitte die Hinweise zur Einreichung der Antragsunterlagen. 

 

☐ Ich versichere, dass ich bei keiner anderen Ärztekammer einen Antrag auf Anerkennung 
dieser Bezeichnung gestellt habe, noch, dass ein Antrag auf Anerkennung dieser Bezeich-
nung abgewiesen worden ist bzw. ein Berufungsverfahren anhängig ist. 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

 
  

http://www.datenschutz.aek-mv.de/


 
 

 

 

Hinweise zu den einzureichenden Antragsunterlagen: 

Die Unterlagen sind chronologisch zu ordnen und die Weiterbildungsnachweise im Original oder 
in amtlich beglaubigter Kopie beizufügen sowie als eingescannte Dokumente (z. B. via E-Mail) 
einzureichen. 

 

Soweit die einzureichenden Unterlagen und Bescheinigungen nicht in deutscher Sprache ausgestellt 
sind, sind sie zusätzlich in beglaubigter Übersetzung vorzulegen, die durch einen öffentlich bestellten 
oder beeidigten Übersetzer oder Dolmetscher erstellt wurde. 

 

Dem Antrag sind folgende Nachweise beizufügen: 

☐ Nachweis Hochschulabschluss (Approbationsverfahren) 

☐ tabellarische Aufstellung über die absolvierte Weiterbildung und die Berufspraxis (beruflicher 
Werdegang) 

☐ eine amtlich beglaubigte Kopie der Weiterbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die 
bisherige Berufspraxis 

☐ Weiterbildungszeugnisse bzw. Bestätigungen oder sonstige Unterlagen zur Prüfung der Gleich-
wertigkeit  

☐ Certificate of good standing (Unbedenklichkeitsbescheinigung) der zuständigen Stelle als 
Nachweis, dass keine berufs- und disziplinarrechtlichen Maßnahmen getroffen oder eingeleitet 
worden sind 

  

 Sie erhalten Ihre Originale via Einschreiben bzw. am Tag der Prüfung zurück. 


